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RS OGH 1976/1/13 5Ob244/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1976

Norm

ZPO §43 Abs2

Rechtssatz

Hat die Unterinstanz für einen unangefochtenen Zuspruch nach § 43 Abs 2 ZPO keine Kosten zuerkannt, so hat der

OGH bei seiner Kostenentscheidung hinsichtlich der gesamten im Verfahren aufgelaufenen Kosten hievon auszugehen.
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